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Eidgenössisches Büro für Gleichstellung EBG 
Gleichstellungsgesetz (GlG), SR 151.1 
Art. 16 
1Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann fördert die Gleichstellung der 
Geschlechter in allen Lebensbereichen und setzt sich für die Beseitigung jeglicher Form direkter oder 
indirekter Diskriminierung ein.  
2Zu diesem Zweck nimmt es namentlich folgende Aufgaben wahr: 
a. es informiert die Öffentlichkeit;  
b. es berät Behörden und Private;  
c. es führt Untersuchungen durch und empfiehlt Behörden und Privaten geeignete Massnahmen;  
d. es kann sich an Projekten von gesamtschweizerischer Bedeutung beteiligen;  
e. es wirkt an der Ausarbeitung von Erlassen des Bundes mit, soweit diese für die Gleichstellung von 
Bedeutung sind;  
f. es prüft die Gesuche um Finanzhilfen nach den Artikeln 14 und 15 und überwacht die Durchführung 
der Förderungsprogramme. 

 

 
 
  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_1

	Politikbereich 1 Gesundheit
	Politikbereich 2 Soziale Sicherheit
	Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (WEFV), SR 831.411
	Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV), SR 831.425
	Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), SR 831.20
	Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), SR 831.201
	Verordnung des BSV über Pilotversuche nach dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, SR 831.201.7
	Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung, SR 861
	Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendförderungsgesetz, KJFG), SR 446.1

	Politikbereich 3 Umwelt
	Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01
	Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikaliengesetz, ChemG), SR 813.1
	Art. 37 Grundlagenbeschaffung und Forschung
	1 Der Bund beschafft die für die Anwendung dieses Gesetzes erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen.
	2 Er kann Erhebungen selber oder in Zusammenarbeit mit den Kantonen, mit geeigneten Institutionen oder Fachleuten durchführen.
	3 Er kann im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Untersuchungen von Stoffen und Zubereitungen ganz oder teilweise finanzieren.
	4 Er fördert die wissenschaftliche Lehre und Forschung über gefährliche Eigenschaften von Stoffen und Zubereitungen.
	Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), SR 814.20
	Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) (SR 910.1)
	Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (BGLE, SR 742.144)
	Art. 10a
	Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG), SR 451
	Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG), SR 921.0
	Bundesgesetz über den Wasserbau, SR 721.100

	Politikbereich 4 Landwirtschaft
	Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG), SR 910.1
	Art. 114 Forschungsanstalten
	Art. 115 Aufgaben der Forschungsanstalten
	Art. 116 Leistungsvereinbarungen, Forschungsaufträge und Finanzhilfen
	Verordnung vom 23. Mai 2012 über die landwirtschaftliche Forschung (VLF), SR 915.7
	Art. 2 Ausrichtung
	Art. 3 Grundsätze
	Art. 5 Aufgaben von Agroscope
	Art. 11 Forschungsaufträge
	Art. 12 Forschungsbeiträge
	Art. 12a Landwirtschaftlicher Forschungsrat (früher Art. 6)


	Politikbereich 5 Energie
	Politikbereich 6 Nachhaltige Raumentwicklung und Mobilität
	Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG), SR 700

	Politikbereich 7 Entwicklung und Zusammenarbeit
	Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, SR 101
	1 Die auswärtigen Angelegenheiten sind Sache des Bundes.
	2 Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz und für ihre Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demokratie, zu einem friedlichen...
	3 Er nimmt Rücksicht auf die Zuständigkeiten der Kantone und wahrt ihre Interessen.
	Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, SR 974.0
	Art. 5 Ziele

	Verordnung über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, SR 974.01
	Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas, SR 974.1
	Art. 7 Formen der Zusammenarbeit

	Verordnung über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas, SR 974.11
	Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich


	Politikbereich 8 Sicherheits- und Friedenspolitik
	Forschung des Kompetenzbereichs W+T / armasuisse
	Art. 12a Unterstellte Einheiten und deren Aufgaben

	Verordnung des VBS  über die Beschaffung, die Nutzung und  die Ausserdienststellung von Material, SR 514.20
	Art. 2  Begriffe 1 In dieser Verordnung bedeuten:  b. Armeematerial:  Das  Armeematerial  umfasst  insbesondere  Waffen,  Munition, Kriegsmaterial, die persönliche Ausrüstung, sonstige Güterlieferungen, Dienstleistungen, Forschungs- oder Entwicklungs...
	Weisungen über die Zusammenarbeit der Departementsbereiche Verteidigung und armasuisse (ZUVA) vom 28. März 2018 Die Weisungen über die Zusammenarbeit der Departementsbereiche Verteidigung und armasuisse (ZUVA) regeln die gemeinsamen Sachgeschäfte über...
	Anhang 1: Militärische Gesamtplanung; Rollen
	Aussensicherheits- und friedenspolitische Ressortforschung
	Bundesgesetz über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte, SR 193.9

	Forschung des BABS
	Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG), SR 520.1
	Art. 8 Forschung und Entwicklung


	Politikbereich 9 Berufsbildung
	Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG), SR 412.10
	Art. 4 Entwicklung der Berufsbildung
	Verordnung über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV), SR 412.101

	Politikbereich 10 Sport und Bewegung
	Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung (SpoFöG), SR 415.0
	Art. 1 Ziele
	Art. 14
	Art. 15
	Art. 19 Grundsatz

	Politikbereich 11 Nachhaltiger Verkehr
	Bundesgesetz über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinVG), 725.116.2 vom 22. März 1985 (Stand am 1. Januar 2020)
	Art. 1 Gegenstand
	Bundesgesetz über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG), SR 748.0
	Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01
	Bundesgesetz über den Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur (Bahninfrastrukturfondsgesetz, BIFG), SR 742.140
	Art. 42

	Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (BGLE), SR 742.144
	Bundesgesetz über den Gütertransport durch Bahn- und Schifffahrtsunternehmen (Gütertransportgesetz, GüTG), SR 742.41

	Bundesamt für Statistik BFS
	Eidgenössisches Büro für Gleichstellung EBG
	Bundesamt für Justiz BJ
	Bundesamt für Kultur BAK
	Filmgesetz, SR 443.1
	Art. 5 Filmkultur
	Sprachengesetz, SR 441.1
	Art. 17 Wissenschaftliche Institution zur Förderung der Mehrsprachigkeit
	Zur Koordination, Einführung und Durchführung der angewandten Forschung im Bereich der Sprachen und der Mehrsprachigkeit können der Bund und die Kantone ein hierfür geeignetes wissenschaftliches Kompetenzzentrum unterstützen.
	Sprachenverordnung, SR 441.11
	Art. 10 Förderung der Landessprachen im Unterricht
	Zur Förderung der Landessprachen im Unterricht werden den Kantonen Finanzhilfen gewährt für:
	a. innovative Projekte zur Entwicklung von Konzepten und Lehrmitteln für den Unterricht einer zweiten und dritten Landessprache;
	…
	Art. 11 Förderung der Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache
	Zur Förderung der Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache werden den Kantonen Finanzhilfen gewährt für ihre Massnahmen zugunsten:
	…
	c. der Entwicklung von Lehrmitteln.
	Art. 12 Wissenschaftliches Kompetenzzentrum zur Förderung der Mehrsprachigkeit
	1 Finanzhilfen werden dem Institut für Mehrsprachigkeit der Universität und der Pädagogischen Hochschule Freiburg i. Ü. (Institut) gewährt für dessen Grunddienstleistungen in der angewandten Forschung im Bereich der Sprachen und der Mehrsprachigkeit.
	2 Das Bundesamt für Kultur (BAK) schliesst mit dem Institut eine Leistungsvereinbarung mit Forschungsauftrag ab.
	…
	Art. 14 Unterstützung von Organisationen und Institutionen
	1 Finanzhilfen können nicht gewinnorientierten Organisationen und Institutionen von gesamtschweizerischer Bedeutung gewährt werden, deren Tätigkeit mindestens eine ganze Sprachregion betrifft und die neue Impulse in mindestens drei der folgenden Berei...
	…
	d. Aufarbeitung des Themas Spracherwerb und Veröffentlichung von Arbeiten dazu;
	…
	f. Realisierung von Grundlagenarbeiten zur Erhaltung und Förderung von territorial nicht gebundenen, vom Bund offiziell anerkannten Sprachen.
	Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz, SR 451
	Art. 14a Forschung, Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit
	1 Der Bund kann Beiträge ausrichten an:
	a. Forschungsvorhaben;
	…
	Art. 23f Nationalpark [im Kompetenzbereich des BAFU]
	…
	2 In diesem Rahmen dient er auch:
	…
	c. der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere über die einheimische Tier- und Pflanzenwelt sowie über die natürliche Entwicklung der Landschaft.
	Nationalbibliotheksgesetz, SR 432.21
	Nationalbibliotheksverordnung, SR 432.211

	Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz
	Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
	Bundesamt für Kommunikation BAKOM
	Eidgenössische Zollverwaltung EZV
	Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
	Bundesamt für Wohnungswesen BWO
	Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
	Staatssekretariat für Migration SEM



